
391 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (376 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Internationalen Atom,:, 
energie-Organisat,ion über den Amtssitz der 
Internationalen Atomenergie-Organisation. 

sitzbereich - festzulegen, in denen die IAEO 
ihren ständigen Verwaltungsapparat unterbrin
gen wird. Das vorliegende Abkommen zwischen 
der Republik österreich und der IAEO über den 
Amtssitz der IAEO regelt in eingehender Weise 
den rechtlichen Status, den Schutz und die Ver-

Die Satzung der Internationalen Atomenergie- sorgung des Amtssitzbereiches sowie ,die Privi
Organisation (IAEO), die am 26. April 1957 legien und Immunitäten, die der Organisation, 
gemäß Art. 64 B-VG. ratifiziert worden ist, ist ihrem Personal, den Experten und den Vertre
für österreich am 29. Juli 1957 in Kraft getreten tern der einzelnen Mitgliedstaaten bei der Or
und im BGBl. 1957 unter Nr. 216 kundgemacht ganisation zustehen. 
worden.' Da die nach dem vorliegenden Abkommen ein-

Die österreichische Bundesregierung hat bereits geräumten Privilegien und Immunitäten über 
im Jahre 1956 beschlossen, die IAEO einzuladen, jene, zu deren Einräumung an zwischenstaatliche 
sowohl ihren ständigen Sitz in Wien zu errichten . Organisationen und ihr Personal die österreichi
als auch ihre erste Generalkonferenz in Wien ab- sche Bundesregierung auf Grund des Bundes
zuhalten. Auf Grund dieser Einladung fand die gesetzes BGBl. Nr. 74/1954 in der. derzeit gel
erste Generalkonferenz auf Beschluß der vor-tenden Fassung ermächtigt ist, weit hinausgehen, 
bereitenden Kommission der IAEO in Wien statt ist das vorliegende Abkommen gesetzändernder 
und begann am 1. Oktober 1957. Natur und bedarf nach A'rt. 50 B.-VG. zu seiner 

In ihrer Sitzung vom 9. Oktober 1957 beschloß Gültigkeit der Genehmigung durch den National
die Generalkonferenz, den Amtssitz der Organi- rat. 
sation in Wien zu errichten. Dieser Beschluß der Der Außenpolitische Ausschuß hat sich in seiner 
Generalkonferenz machte es notwendig, die Be- Sitzung am 22. Jänner 1958 mit der Regierungs
ziehungen zwis~en der Republik österreich und vorlage befaßt und einstimmig ihre Annahme be
der IAEO im Rahmen eines Abkommens zu schlossen. 
regeln. Der Außenpolitische Auss,chuß stellt den A n-

Das Abkommen konnte zwar bis zum Ab- t rag, der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
schluß der ersten Generalkoruferenzfertiggestellt Abkommen (376 der Beilagen) die verfassungs
werden, es war aber nicht möglich, das Gebiet mäßige Genehmigung erteilen. 
und die Gebäude - den sogenannten Amts- Wien, am 22. Jänner 1958 
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Berichterstatter 
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